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Örtliche Bauvorschrift 
 
Zur Gestaltung des Bebauungsplanbereiches Nr. 150 „Ahnsförth“ 
der Stadt Neustadt a. Rbge., Stadtteil Neustadt  
 
 
 
Aufgrund der §§ 56 und 97 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) i. d. F. vom 
06. Juni 1986 (Nieders. GVBl. Seite 157) und aufgrund der §§ 6 und 40 der 
Niedersächsischen Gemeindeordnung i. d. F. vom 22. Juni 1982 (Nieders. GVBl. 
Seite 229) zuletzt gändert durch das 9. Gesetz zur Änderung der Niedersächsischen 
Gemeindeordnung und der Niedersächsischen Landkreisordnung vom 10. Mai 1986 
(Nieders. GVBl. Seite 140) hat der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. in seiner Sitzung 
am 01.10.1987 folgende örtliche Bauvorschrift beschlossen:    
 
 
§  1 Bestandteile der Satzung 
 
Die Satzung besteht aus den textlichen Festsetzungen und dem Übersichtsplan  im 
M. 1:10.000 mit der Begrenzung des Geltungsbereiches. 
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§  2 Geltungsbereich 
 
Der Geltungsbereich dieser örtlichen Bauvorschrift wird wie folgt begrenzt: 

 

im Norden: durch eine gedachter Linie, die im Abstand von 3,00 m parallel zur 

                     nördlichen Straßenbegrenzungslinie der Memeler Straße verläuft; 

  die Memeler Straße bis zur Königsberger Straße in der ganzen Breite, 

 

Im Osten: durch die östliche Begrenzung der Wegeflächen der nach Norden 

                      verlängerten Straße „Kleiner Tösel“, 

 

Im Süden: durch die bebauten Grundstücke an der „Breslauer Straße“, 

 

Im Westen: durch die westliche Begrenzung der Wegeflächen der nach Norden 

                      verlängerten Straße „Ahnsförth“.  

Der Geltungsbereich der Satzung deckt sich mit dem Planbereich des 

Bebauungsplanes Nr. 150 „Ahnsförth“ der Stadt Neustadt a. Rbge., Stadtteil 

Neustadt. 

Er wird im Übersichtsplan, der Bestandteil dieser Satzung ist, durch eine gestrichelte 

Linie eingegrenzt. 

 
 
§  3     Gestalterische Festsetzungen 
 

(1) Dächer 

Als Dachform sind nur Dächer mit einer Neidung von 20° bis 48° zulässig. 
 

(2)  Dachdeckung 
 

           Als Dachdeckung sind nur rote bis rotbraune Dachziegel und Dachpfannen 
(im Rahmen der im RAL-Farbregister mit den Bezeichnungen RAL 2001, 
2002, 3000, 3002, 3013, 3016, 8003, 8004, 8023, 8007 und 8008 festgelegten 
Farben) zugelassen. 
 

(3)       Untergeordnete Gebäudeteile: Garagen und Nebenanlagen 
 
Für untergeordnete Gebäudeteile wie Gesimse, Dachvorsprünge, Eingangs- und 
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Terrassenüberdachungen, Tür- und Fenstervorbauten, Treppen, Treppenvorbauten 
und Erker sowie für Garagen und Nebenanlagen bis  
51,00 qm Nutzfläche sind auch Flachdächer zulässig. 
 
 

§  4     Einfriedungen 
 
Als Einfriedungen sind zu den öffentlichen Flächen hin Mauersockel bis zu einer 
max. Höhe von 0,50 m und Mauerpfeiler, Holzzäune und lebende Hecken bis zu 
einer max. Höhe von 1,30 m, jedoch in Straßenkreuzungs- bzw. 
einmündungsbereichen bis zu einer Höhe von 0,90 m zulässig. 
 
 
 
§  5     Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt mit dem Tage der amtlichen Bekanntmachung in Kraft. 
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Begründung 

 
Zur örtlichen Bauvorschrift über Gestaltung für den Bebauungsplanbereich Nr. 150 
„Ahnsförth“ der Stadt Neustadt a. Rbge., Stadtteil Neustadt. 

 

1.        Allgemeines 

           Die Stadt Neustadt a. Rbge. ist bei der Gebietsreform vom 01.03.1974 aus der 
Kernstadt Neustadt a. Rbge. und 33 ehemals selbständigen Gemeinden 
gebildet worden. 
 
Das Regionale Raumordnungsprogramm des Großraumes Hannover weist die 
Kernstadt Neustadt a. Rbge. als Mittelzentrum sowie als Schwerpunkt für 
Wohnen aus. Unter anderem ergeben sich hieraus folgende Ziele: 
 
-  zentrale Einrichtungen überregionaler und regionaler Bedeutung 
-  Wohnen höherer Dichte einschließlich entsprechender Anlagen und 
-  Einrichtungen der Versorgung, Erhöhung des Verkehrs, nicht störende 
   gewerbliche Arbeitsplätze. 
 
Diesem Programm wird mit dem Beschluss zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 150 „Ahnsförth“ durch den Rat der Stadt Neustadt  
a. Rbge. Rechnung getragen, in dem in diesem Bereich überwiegend das 
familiengerechte Wohnen realisiert werden soll. 

 

2. Anlass zur Aufstellung der Satzung 
 
Aufgrund des Beschlusses durch den Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. für den 
Planbereich „Ahnsförth“ den Bebauungsplan Nr. 150 aufzustellen, soll für 
diesen Bereich eine örtliche Bauvorschrift erlassen werden, um über die 
Absicht, das familiengerechte Wohnen zu fördern, auch für den gesamten 
Bereich eine geschlossene, gestalterische Aussage zu dokumentieren.  
 

3. Leitbild der Satzung 
 
Der Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschrift über Gestaltung beinhaltet 
eine zuvor landwirtschaftlich genutzte Fläche, die nunmehr der 
Wohnbebauung zugeführt werden soll. Der Planbereich liegt nördlich einer 
bereits bestehenden überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Bebauung, die 
nach 1945 westlich der Bahnlinie Wunstorf – Bremerhaven und nördlich der 
Straße „Landwehr“ entstanden ist. 
 

Vor allem der südlich an das Plangebiet angrenzende bebaute Bereich weist 
besondere, wiederkehrende Gestaltungsmerkmale auf, die eine optische 
Einheit vermitteln. Insbesondere sind dies die Dachform, das stark geneigte 
Satteldach und die Materialwahl der Dächer (rotes Pfannendach). Ziel der 
Satzung ist es daher, die vorhandenen hervorragenden Gestaltungsmerkmale 
dieser bestehenden Bebauung aufzunehmen und in dem Neubaugebiet 
fortzusetzen, in dem besonders die Dachlandschaft durch Zulassung 
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vorgegebener Dachformen bestimmt wird, jedoch den künftigen Bewohnern 
dieses Gebietes genügend Spielraum für gestalterische Freiheit an ihren 
Eigenheimen geboten wird. 
 
Durch die vom Bebauungsplan vorgegebene Ausweisung von überwiegend 
freistehenden Familienwohnhäusern auf kleinen bis mittelgroßen 
Grundstücken wird eine gewisse Geschlossenheit der Bebauung erreicht. Um 
diese Geschlossenheit zu verdeutlichen und zu verhindern, dass durch eine 
zu große gestalterische Vielfalt der Einfriedigungen diese Geschlossenheit 
verloren geht, werden durch die Satzung für die Gestaltung der 
Einfriedigungen zu öffentlichen Verkehrsflächen und Grünflächen besondere 
gestalterische Anforderungen ausgewiesen, die dem Charakter dieses 
Bereiches als städtischem Randgebiet entsprechen. 
 
Durch die Vorschrift über die zulässigen Dachformen und die Bestimmung der 
zulässigen Gestaltung von Einfriedigungen zu öffentlichen Verkehrs- und 
Grünflächen soll die Charakteristik in der Gestaltung des angrenzenden 
bereits bebauten Gebietes übernommen werden, ohne die Individualität des 
neuen Baugebietes durch strenge Gestaltungsvorschriften zu stark 
einzuengen. 
 
 
Aufgestellt: Neustadt a. Rbge., den 22.10.1986 
 
 
. 
 

 

 

 

 
Diese Entwurfsbegründung zur örtlichen Bauvorschrift über Gestaltung für den 
Bereich des Bebauungsplanes Nr. 150 der Stadt Neustadt a. Rbge. ist vom 
Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. am 02.04.1987 als Begründung zum Zwecke 
der öffentlichen Auslegung gemäß § 2 a (6) Bundesbaugesetz gebilligt 
worden. 
 
Neustadt a. Rbge., den 02. Mai 1988 

 Stadt Neustadt a. Rbge. 

   

 Gez. Bürgermeister    gez. Stadtdirektor 

 
 
 
 
Rechtsverbindlich seit 08.07.1988 
 

Dieses Dokument ist elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.  

Architekt – Dipl.-Ing. 
Rudolf Kirsch 
Schulze-Delitzsch-Str. 4 
3057 Neustadt a. Rbge. 










